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Norm

BSVG §122c Abs1 Z2

Rechtssatz

Bei Aufgabe einer früher in einem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb neben der Getreidewirtschaft

und Waldwirtschaft betriebenen Viehhaltung während des Beobachtungszeitraumes kann von einer gleichen

Erwerbstätigkeit nicht mehr gesprochen werden.

Wird auf Grund einer günstigen Weinernte im vorangegangenen Jahr neben der Abfüllung der Weine in Bouteillen

sowie in Einliter2aschen und Doppelliter2aschen auch eine Großgebindevermarktung durchgeführt, handelt es sich

nicht um eine Änderung der Bewirtschaftungsweise, sondern bloß um eine auf Grund der großen Weinmenge

notwendig gewordene teilweise Änderung der Vermarktungsart.
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